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Veröffentlichung von Informationen über die Empfänger von EU 
Mitteln 

 
Informationen über die Empfänger von Mitteln aus dem Europäischen Garantiefonds für die 

Landwirtschaft (EGFL) und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 

Ländlichen Raumes (ELER) und die Beträge, die jeder Empfänger erhalten hat, im folgenden 

Informationen genannt, werden im Internet veröffentlicht und können zum Zweck des Schut-

zes der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften von Rechnungsprüfungs- 

und Untersuchungseinrichtungen der Europäischen Gemeinschaften, des Bundes, der Län-

der, der Kreise und der Gemeinden verarbeitet werden.  

 

Folgende Informationen werden ausgewiesen: 

 

a) bei natürlichen Personen Vorname und Nachname, 

b) bei juristischen Personen der vollständige eingetragene Name mit Rechtsform, 

c) bei Vereinigungen natürlicher oder juristischer Personen ohne eigene Rechtspersön-

lichkeit der vollständige, eingetragene oder anderweitig amtlich anerkannte Name der 

Vereinigung, 

d) Postleitzahl und Gemeinde, in der der Empfänger wohnt oder eingetragen ist, 

e) für den EGFL der Betrag der Direktzahlungen im Sinne des Artikels 2 Buchstabe d der 

Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom 29. September 2003 mit gemeinsa-

men Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit 

bestimmten Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und zur 

Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 2019/93, (EG) Nr. 1452/2001, (EG) Nr. 

1453/2001, (EG) Nr. 1454/2001, (EG) Nr. 1868/94, (EG) Nr. 1251/1999, (EG) 

Nr. 1254/1999, (EG) Nr. 1673/2000, (EWG) Nr. 2358/71 und (EG) Nr. 2529/2001 

(ABl. L 270 vom 21.10.2003, S. 1), die der Empfänger in dem betreffenden EU-

Haushaltsjahr (16. Oktober bis 15. Oktober des Folgejahres) erhalten hat, 
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f) für alle sonstigen Zahlungen aus dem EGFL außerdem der Betrag, den der Empfän-

ger in dem betreffenden EU-Haushaltsjahr erhalten hat, 

g) für den ELER der Gesamtbetrag der öffentlichen Mittel, die der Empfänger in dem be-

treffenden EU-Haushaltsjahr erhalten hat; hierzu gehören der Betrag der Gemein-

schaftsbeteiligung und der Betrag der nationalen öffentlichen Mittel, 

h) die Gesamtsumme der Beträge der zuvor genannten Zahlungen, die der Empfänger 

im betreffenden EU-Haushaltsjahr erhalten hat. 

 

Die Veröffentlichung erfolgt auf Grundlage der Verpflichtung der Mitgliedstaaten nach der 

Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates vom 21. Juni 2005 über die Finanzierung der 

Gemeinsamen Agrarpolitik (ABl. L 209 vom 11.08.2005, S. 1), zuletzt geändert durch die 

Verordnung (EG) Nr. 1437/2007 (ABl. L 322 vom 07.12.2007, S. 1), und der Verordnung 

(EG) Nr. 259/2008 der Kommission vom 18. März 2008 mit Durchführungsbestimmungen zur 

Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates hinsichtlich der Veröffentlichung von Informatio-

nen über die Empfänger von Mitteln aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirt-

schaft (EGFL) und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländli-

chen Raumes (ELER) (ABl. L. 76 vom 19.03.2008, S. 28). In Deutschland erfolgt die Veröf-

fentlichung entsprechend den Vorgaben des Gesetzes zur Veröffentlichung von Informatio-

nen über die Zahlung von Mitteln aus den Europäischen Fonds für Landwirtschaft und Fi-

scherei (Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetz - AFIG) vom 26. November 2008 

(BGBl. I S. 2330) sowie der Verordnung über die Veröffentlichung von Informationen über die 

Zahlung von Mitteln aus den Europäischen Fonds für Landwirtschaft und Fischerei (Agrar- 

und Fischereifonds-Informationen-Verordnung - AFIVO). 

 

Die Informationen werden auf einer Internetseite der Bundesanstalt für Landwirtschaft und 

Ernährung (BLE) unter der Internetadresse www.agrar-fischerei-zahlungen.de veröffentlicht. 

Die Europäische Kommission richtet unter ihrer zentralen Internetseite eine Website 

http://ec.europa.eu/grants/search/beneficiaries_de.htm ein, die auf die Veröffentlichungs-

Internetseiten aller Mitgliedstaaten hinweist. 

 

Die Vorschriften der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung Personen bezoge-

ner Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31), zuletzt geändert 

durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 (ABl. L 284 vom 31.10.2003, S. 1), sowie die na-

tionalen Datenschutzbestimmungen des Bundes und der Länder bleiben unberührt. Bezüg-
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lich der Rechte als betroffene natürliche Person hinsichtlich personenbezogener Daten und 

der Verfahren für die Ausübung dieser Rechte wird auf die einschlägigen datenschutzrechtli-

chen Bestimmungen, insbesondere auf § 5 des Landesdatenschutzgesetzes verwiesen. 

 

Danach haben natürliche Personen als Empfänger von Fondsmitteln bei Vorliegen der ge-

setzlichen Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung ihrer un-

richtigen Daten. Ferner können sich natürliche Personen als Empfänger von Fondsmitteln 

gegen die rechtmäßige Veröffentlichung ihrer Daten zur Wehr setzen (sog. Einwendungs-

recht), soweit ein schutzwürdiges, in seiner persönlichen Situation begründetes Interesse (z. 

B. bei drohender Gefahr für Leib und Leben) vorliegt. Die Geltendmachung dieser Rechte ist 

nicht an eine besondere Form gebunden und kann bei den für die Zahlung der Mittel zustän-

digen Stellen eingelegt werden. In Baden-Württemberg sind dies die für die Antragsannahme 

und –bewilligung zuständigen Stellen. 

 


